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Art.1

Dieses Reglement bezwecktdie Sicherstellungeiner ungestör- Zweck
ten Freizeitgestaltungaufeinem gepflegtenCampingplatzund
regelt den Aufenthalt,den Betriebund das Campieren aufdem
„CampingplatzAmriswil“in 8592Uttwil.

Art.2

Die PolitischeGemeinde Amriswil (nachfolgendStadt Amriswil Zuständigkeit/
genannt)ist Eigentümerindes CampingplatzesAmriswil. Verantwortlichkeit

DerStadtrat wähltfürjeweilsvierJahreeine Strandbadkommission,
welcheaus drei Mitgliedern des Stadtrates und einer Camper-Vertretung

vonein bis zweiMitgliedern besteht.DerStrandbadkommission
obliegtdie Beaufsichtigungund Organisation

des Campingbetriebs.Sie schliesstim Namender Stadt Amriswil
die notwendigenVerträgeab.

DerPlatzwartoderdie Platzwartinwird vonder Strandbadkommission
eingesetztund ist fürdie Verwaltungdes Campingplatzes

verantwortlich.Diegenauen Tätigkeitensind in einem separaten
Stellenbeschriebgeregelt.

Art.3

Die Parzellenwerden jeweilsfürein Jahr,vom1.Januarbis Dauerdes Miet31.
Dezember,vermietetund es wird ein schriftlicherMietvertrag verhältnisses

erstellt.DasMietverhältniserneuert sichstillschweigendum ein
weiteres Jahr,sofernes nichtmindestens zweiMonatevorAblauf

der Mietzeitschriftlichgekündigtwird.DieKündigunghatmittels
eingeschriebenemBriefzuerfolgen.

Bei Beendigung des Mietverhältnisseshatder Mieter oderdie
Mieterin die Parzellespätestensbis zum31.Dezembervollständig

zuräumenund den ursprünglichenZustandwieder herzustellen.
DieRückgabeder Parzellemuss mit dem Platzwartoderder

Platzwartinvorgenommenwerden.Wer die gemietete Parzelle
vorAblaufder Mietdauer aufgibt,hatweder AnrechtaufRückerstattung

des Mietzinsesnochirgendwelchensonstigenfinanziellen
Rückerstattungen.

5



Parzellen,fürdie bis zum31.Marzdes laufendenJahresder
Mietzinsnichtgeleistet wird,werden anderweitig vergeben.Die
SchadenersatzpflichtinfolgevorzeitigerRückgabeder Mietsache

bleibt vorbehalten.

Art.4

Mietzins DerMietzinsbeinhaltetdas Entgeltfürdie Überlassungder Parzelle,
Wasser und AbwassergebührensowieallfälligeKurtaxen.

Der Mietzinswird vonder Strandbadkommissionjährlichneu
festgelegt.Die Nebenkosten(elektrischeEnergie,Grünabfuhr,
etc.)sind separat zubezahlen.

Art.5

Untermiete/ Esist verboten,die Parzellein Untermietezuvergeben.
Gewerbe/
Wohnsitznahme Fernerist es nichterlaubt,aufdem Campingareal oderaufder

gemieteten Parzelleein Gewerbezubetreiben oderdie Parzelle
aufandere Weise zugewerblichenZweckenzunutzen.

Aufdem CampingplatzkannkeinmelderechtlicherWohnsitzbegründet
werden.

Art.6

Parzellenzuteilung DieParzellenzuteilungist Sacheder Strandbadkommission.

Art.7

Parzellenbezug Der Wohnwagen,das Wohnzeltoder eine andere bewilligte
Baute muss nachden Anweisungen des Platzwartsoderder
Platzwartinaufgestelltwerden.
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Art.8

DieWohnwagensind aufden vorhandenenRädernoderOrigi- Wohnwagennalstützen
zuplatzieren.Unterbauungenund Zusatzstützensind platzierung

nur zumAusgleichvonGeländeunebenheitenerlaubt.

Art.9

Wohnwagen/Mobilheime/Bauten/Einrichtungen/Anbauten Bauten/
sind bewilligungspflichtig.FolgendeMasse,Ausführungen/Kon- Einrichtungen/
struktionenund Grenzabständemüsseneingehaltenwerden. Anbauten

Wohnwagen,Mobilheime,Vorzelteund Bauten haben einen
Grenzabstandvonmindestens 30cmeinzuhalten.

Bauten(ErsatzWohnwagen):
— Anstelle eines Wohnwagenskanneine Bauteaufgestelltwerden.

— DieBautemuss vorproduziertund als Einheitplatziertwerden.
— DieBreiteder Bautedarfmaximal2.50m sein.

Vor-und Anbauten:
— Länge:MaximalWohnwagenlänge/Bauteplus 50cmaufbeiden

Seiten fürden Dachvorsprung.
— Breite:Maximal2.50m plus 50cmfürden Dachvorsprung.
— DieGesamtflächedes Wohnwagensbzw.der Baute,inkl.Vor-
und Anbauten,darfmaximal45Prozentder Parzellenfläche
betragen.

Mobilheime:
— Anstelle eines Wohnwagens,inklusiveVor-und Anbauten,

kannein Mobilheimaufgestelltwerden.
— Das Mobilheimmuss vorproduziertund als Einheitplatziert

werden.
— DieBreitedes Mobilheimsdarfmaximal5.0m sein.
— Die Gesamtflächedes Mobilheimsdarfmaximal45Prozent

der Parzellenflächebetragen.
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Dach(Wohnwagen,Mobilheime,Vorzelte,Vor-und Anbauten):
— DieDachvorsprünge(inkl.Regenrinne)dürfendie Bautenmaximal

50cmüberschreiten.
— DieOberkantedes Dachsdarfhöchstens3m überdem gewachsenen

Terrain(Parzelle)liegen.
— DeräusserstePunktdes Dachsdarfdie Parzellengrenzenicht
überragen.

Ausführungen/Konstruktionen:
— Fundamente,Unterbauten:Zulässigsind Einzelfundamente/
Zementrohre(z.B.fürVerankerungen)oderGartenplatten.Unterbauten

dürfennichtuntermauert werden.Das Betonieren
vonFlächenist nichtgestattet.

— DieKonstruktionist in Leichtbauweisezuerstellen.
— Anstrich/Farbgebung:Zugelassensind umweltfreundlicheImprägnierungen

oderAnstrichein zurückhaltenderFarbgebung.
DieFarbgebungmuss zusammenmit dem Baugesucheingegeben

werden.
— Dachmaterialien:FürSchutzdächerund Vor-bzw.Anbauten
sind keine buntfarbigenMaterialien zugelassen.Die Bedachung

ist einheitlichzugestalten.

GrössereGeländeveränderungensind verboten.Erlaubt ist das
VerlegenvonHolzrostenoderSteinplatten,die müheloswieder
entferntwerden können.

Vonder Parzellenflächemüssenmindestens 35ProzentGrün-
flächesein.

Parabolspiegelbedürfeneiner Bewilligung der Strandbadkommission.

Einzäunungendürfeneine Maximalhöhevon80cmnichtüberschreiten,
wobeidie PW-Zufahrtaufdem Parzellenparkplatzgewährleistet
sein muss.

Art.10

Entschädigung Fürerstellte Einrichtungenstehenden Mietern oderMieterinnen
fürInvestitionen gegenüberder VermieterinkeinerleiEntschädigungsansprüche

zu.
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Art.11

Alle im Haushaltdes Parzellenmietersbzw.der Parzellenmiete-Zutrittsberechrin
lebenden Personenhabendas Recht,sichaufder Parzelle tigung

aufzuhalten.

Kinder unter 16Jahrendürfennur in Begleitung erwachsener
Personencampieren.

Art.12

Die Elektrizitätsversorgungwie auchdie Wasserzufuhrist je Energie/
nachWitterung,mindestens vom31.Märzbis 31.Oktober,ge- Wasser/WC
währleistet.Währenddieser Zeitstehenauchdie beiden öffentlichen

WOzurVerfügung.

Art.13

DieParzelleist in gepflegtemZustandzuhalten.Einevernach-Gartenpflege
lässigteParzellekannaufKostendes Mieters bzw.der Mieterin
in Ordnung gebrachtwerden.

Pflanzungendürfenbis 30.April eine Höhevon80cmnichtüberschreiten.

DerRasen darfwährendden allgemeinen Ruhezeitennichtgemäht
werden.

Art.14

DiesanitärenAnlagen sind stets sauber zuhalten.DieAbwasch-SanitäreAnlagen
beckendienen ausschliesslichdem Geschirrwaschen.

Art.15

Abfällesind,in den offiziellengebührenpflichtigenKehrichtsä-Abfälle
ckenverpackt,in den dafürvorgesehenenContainernzudeponieren.
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SämtlicheGarten-und Heckenabfällesind in den dafürvorgesehenen
Containernzuentsorgen.EineAblagerung aufdem Gelände
respektiveentlang des öffentlichenSeeweges ist verboten.

Art.16

Parkplatz Alle Mieter und Mieterinnen sind grundsätzlichverpflichtet,das
Autoaufder eigenen Parzelleabzustellen.

Art.17

Boote Bootesind aufder eigenen Parzelleoderaufdem gebührenpflichtigen
Boots-Abstellplatzzulagern.Essind nur Bootezugelassen,

die vonHand gewassert werden können.Inder Bade-
zonewerden keineBoote(Ausnahme:kleineSchlauchboote
ohneMotor)und keineSurfbretter/StandUP-Paddles(SUP)geduldet.

Art.18

Hundehaltung Aufdem CampingplatzmüssenHundean der Leinegeführtwerden.
DieHundehalterund Hundehalterinnensind verpflichtet,die

Notdurftder Hundeaufzunehmenund zuentsorgen.Am Strand
und aufden Liegewiesenbestehtein generelles Hundeverbot.

Art.19

Feuer/Feuer- OffeneFeuersind aufdem gesamten Areal untersagt.Chemiwerkskörper
nefeuersind zulässig,sofernsie mit GasoderHolzkohlebetrieben

werden.

Es ist grundsätzlichverboten,Feuerwerkskörperabzufeuern.
Ausgenommenist der Bundesfeiertag,an dem das Feuerwerk
am Seeuferin RichtungSee abgebrannt werden darf.
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Art.20

Bei der Nutzungder Parzellenist daraufzuachten,dass die Nachbarrechte/
NachbarnnichtdurchLärm,Rauchodersonstigeübermässige Fahrzeugverkehr
Einwirkungenbelästigtwerden.Radios,Fernsehapparateund
dergleichensind leise einzustellen.DasFliegenlassen vonDrohnen

ist überdem gesamten Areal nichterlaubt.

Aufdem gesamten Areal gilt Schritttempo,sowohlfürden motorisierten
als auchfürden nichtmotorisiertenVerkehr.Sämtliche

Fahrtenvonund zurParzellemüssenaufdem kürzestenWeg
e rioIgen.

Art.21

Als allgemeine Ruhezeitengelten:Mittags von12.00Uhrbis Allgemeine
13.30Uhr;abends von22.00Uhrbis morgens07.00Uhr;ferner Ruhezeiten
die Sonn-und allgemeinen Feiertage.Zwischen22.00Uhrund
07.00Uhrist der Fahrzeugverkehraufdem gesamten Camping-
areal untersagt.

Art.22

SoweitnichtzwingendeVorschriftendes öffentlichenoderpriva- Haftung
ten Rechtsentgegenstehen,lehntdie Stadt Amriswil die Haftung
fürSchädenaller Art ab.

Art.23

Mit der Bezahlungder Mieteoderdem Bezugder zugewiesenen Einhaltung
Parzelleanerkennendie Mieter und Mieterinnen das Camping- Reglement
reglement und verpflichtensich,dieses in allen Teileneinzuhalten.

Sie sind verantwortlichdafür,dass auchihreAngehörigen
und die Besuchendendas Campingreglement einhalten.
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Art.24

Aufsicht Den Anordnungender Strandbadkommissionsowiedes Platzwartes
oderder Platzwartinund anderer Aufsichtspersonensind

Folgezuleisten.

ImFallevonMeinungsverschiedenheitenoderKlagenentscheidet
die Strandbadkommissionabschliessend.

Art.25

Verwarnung Wer gegen das Campingreglement verstösstodersonstwieAnstand
und gute Sitten nichtbeachtet,kann nacheinmaliger

schriftlicherVerwarnungvomPlatzverwiesenbzw.fristlosgekündigt
werden.EinAnspruchaufRückerstattungder Miete respektive
weitere Schadenersatzansprüchebestehtnicht.

Art.26

Gültigkeitdes Dieses Reglement hat sinngemässauchGültigkeitfürBade-
Reglements gästesowiefürBesucherund Besucherinnen.

Art.27

Reglements- Änderungen und Ergänzungendes bestehenden Reglements
anderungen / sowiezusätzlicheWeisungen werden den Mietern und MieterinWeisungen

nen schriftlichmitgeteilt und mittels Anschlagbei der Kasse(Hinweisbrett)
veröffentlicht.

Art.28

Gebührentarif DervomStadtrat erlassene Gebührentarifbildet einen integrierenden
Bestandteildieses Campingreglements.
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Art.29

Das vorliegendeCampingreglement ersetztdie Ausgabe vom Inkrafttreten
13.Februar2018.Estritt aufden 1.Januar2021in Kraft.

Amriswil,8.September 2020

Stadt Amriswil
Stadtrat

DerStadtpräsident:Gabriel Macedo
DerStadtschreiber:RolandHuser

VomStadtrat genehmigtan der Sitzungvom8.September 2020

lnkraftgesetztaufden 1.Januar2021
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